
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Mail an 
 
Zofinger Tagblatt AG 
inserate@wiggertaler.ch 
 
 
 
 
 
Murgenthal, 2. Dezember 2022 

 
 
 

Baugesuch 

 

Bauherrschaft 

Daniel Bachmann, Friedrichstrasse 38, 4853 Murgenthal 

Ivan Conkas, Friedrichstrasse 34, 4853 Murgenthal 

Antonia Conkas, Friedrichstrasse 34, 4853 Murgenthal 

Bauvorhaben Ersatzneubau Schopf 

Zustimmung Departement BVU Kanton Aargau 

Standort Friedrichstrasse 34 und 36 , Parzelle 1462, 1210 

 

 

Öffentliche Auflage der Gesuche vom 12.12.2022 bis 23.12.2022 und vom 03.01.2023 bis 20.01.2023 im Ge-

meindehaus, Parterre. 

 

Gegen Bauvorhaben kann während der Auflagefrist beim Gemeinderat Murgenthal schriftlich Einwendung er-

heben, wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend machen kann.  

Die Frist kann nicht verlängert werden. 

Die Einwendung muss vom Einwendenden selbst oder von einer von ihm bevollmächtigten Person verfasst und 

unterzeichnet sein. Sie hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten, d.h., es ist anzugeben, welchen 

Entscheid der Einwendende anstelle der nachgesuchten Baubewilligung beantragt, und es ist darzulegen, aus 

welchen Gründen ein anderer Entscheid verlangt wird. 

Auf eine Einwendung, die diesen Anforderungen nicht entspricht, kann nicht eingetreten werden. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 

 Tamara Plüss 

 Sachbearbeiterin 

 

GEMEINDE MURGENTHAL 

Abteilung Bau 

 

Hauptstrasse 46 

4853 Murgenthal 

062 917 00 31 

bauverwaltung@murgenthal.ch 


